
Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe; 1749 – 1832, deutscher Dichter
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1. Steuerliche Schwerpunkte im Koalitionsvertrag – das sind die Themen

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 26.3.2025 die Verfassungsbeschwerde gegen 
die Erhebung des Solidaritätszuschlags zurückgewiesen. Demnach ist dieser auch über das Jahr 
2020 hinaus derzeit nicht verfassungswidrig.
Die neue Bundesregierung bestehend aus CDU/CSU und SPD hat am 9.4.2025 ihren 
ausgehandelten Koalitionsvertrag vorgestellt. Am 6.5.2025 hat die Bundesregierung mit der 
Wahl von Friedrich Merz (CDU) zum neuen Bundeskanzler ihre Arbeit aufgenommen. Zum 
neuen Finanzminister wurde Lars Klingbeil (SPD) ernannt.
Steuerlich sind verschiedene Maßnahmen für Unternehmen, Privatpersonen und im Bereich der 
Gemeinnützigkeit vorgesehen. Sämtliche Entlastungen stehen unter dem sog. 
Finanzierungsvorbehalt, werden also nur dann umgesetzt, sofern die finanziellen Mittel 
für die konkreten Maßnahmen vorhanden sind. Steuererhöhungen sind nicht vorgesehen, 
wurden jedoch auch nicht ausgeschlossen. Der Solidaritätszuschlag, den das 
Bundesverfassungsgericht erst Ende März 2025 für (noch) verfassungsgemäß erklärt hatte, soll 
beibehalten und nicht abgeschafft werden.
Die Stromsteuer soll um mindestens 5 Cent/KWh gesenkt und die Netzentgelte reduziert werden.

Für Unternehmen sind folgende steuerliche Maßnahmen geplant:

Es soll eine auf die Jahre 2025 bis 2027 zeitlich befristete degressive AfA für unternehmerische 
Ausrüstungsgegenstände in Höhe von 30 % eingeführt werden, ab dem Jahr 2028 soll die 
Körperschaftsteuer in 5 Schritten um jeweils 1 % abgesenkt und die Thesaurierungsbesteuerung 
für Unternehmen verbessert werden. Es soll auch geprüft werden, ob die gewerblichen Einkünfte 
neu gegründeter Unternehmen ab 2027 unabhängig von ihrer Rechtsform der 
Körperschaftbesteuerung unterliegen können, sodass jedes Unternehmen von der 
Thesaurierung profitieren kann. 
Die hebeberechtigten Städte und Gemeinden sollen den Gewerbesteuerhebesatz von bislang 
200 % auf mindestens 280 % anheben müssen. Dies soll einer Wettbewerbsverzerrung 
entgegenwirken. Scheinsitzverlegungen sollen verhindert werden.
Bei der Mindestbesteuerung soll auf EU-Ebene auf eine Vereinfachung sowie Verhinderung einer 
Benachteiligung deutscher Unternehmen hingewirkt werden. Für Großkonzerne soll die 
Mindestbesteuerung bestehen bleiben. Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf 
europäischer Ebene soll unterstützt werden.
Es ist geplant, eine Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge einzuführen sowie die Kfz-Steuer-
befreiung bis 2035 zu verlängern. Für Unternehmen soll die Bruttopreisgrenze für Dienstwagen 
zur Anwendung der 0,25-%-Regelung auf 100.000 € erhöht werden. Die Agrardiesel-
Rückvergütung für die Landwirtschaft soll vollständig wiederhergestellt werden. Die Erhöhung 
der Luftverkehrssteuer soll rückgängig gemacht werden.
Für Speisen in der Gastronomie soll die Mehrwertsteuer dauerhaft auf 7 % gesenkt und die 
Bonpflicht allgemein wieder abgeschafft werden. Sachspenden an gemeinnützige 
Organisationen sollen weitgehend umsatzsteuerfrei bleiben. Das Gemeinnützigkeitsrecht soll im 
Hinblick auf das Erfordernis der zeitnahen Mittelverwendung vereinfacht werden, ebenso die 
Sphärenzurechnung bei Einnahmen der Vereine. Es soll ein Einfuhrumsatzsteuer-
Verrechnungsmodell eingeführt werden.
Für Privatpersonen sind darüber hinaus folgende Maßnahmen geplant:

Privathaushalte mit kleinen und mittleren Einkommen sollen beim Umstieg auf E-Mobilität durch 
einen EU-Klimasozialfond unterstützt werden. Die Entfernungspauschale für beruflich bedingte 



Fahrten soll bereits ab dem ersten Kilometer von 0,30 €/km auf 0,38 €/km erhöht werden. Bislang 
gilt erst ab dem 21. Entfernungskilometer 0,38 €/km.
Steuerlich begünstigte energetische Sanierungen an Immobilien sollen auch für geerbte 
Immobilien möglich sein, wenn sie nicht selbst bewohnt sind.
Im Rahmen der Gemeinnützigkeit sollen die Ehrenamts- und die Übungsleiterpauschale 
angehoben und die Forschungsbedingungen verbessert werden.
Ferner sollen steuerliche Anreize für längeres Arbeiten im Hinblick auf Lebenserwerbstätigkeit 
geschaffen und die Ableistung von Überstunden über Vollzeittätigkeit hinaus steuerfrei gestellt 
werden. Kinderfreibetrag und Kindergeld, Entlastungsbetrag für Alleinerziehende sollen 
angepasst, sowie die Einführung einer evtl. Arbeitstagepauschale im Rahmen der 
Werbungskosten zunächst diskutiert werden.
Die Steuerbürokratie soll weiter abgebaut werden und die Digitalisierung voranschreiten, um 
weitere Vereinfachungen vornehmen zu können. 

2. Kein Werbungskostenabzug bei Umzug wegen (erstmaliger) Einrichtung 
des Arbeitszimmers

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 5.2.2025 entschieden, dass Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen für einen Umzug in eine andere Wohnung, um dort (erstmals) ein 
Arbeitszimmer einzurichten, nicht als Werbungskosten abzugsfähig sind. Dies gilt auch dann, 
wenn der Steuerpflichtige – wie in Zeiten der Corona-Pandemie – (zwangsweise) zum Arbeiten 
im häuslichen Bereich angehalten ist oder durch die Arbeit im Homeoffice Berufs- und 
Familienleben zu vereinbaren sucht.
Die berufstätigen Kläger lebten mit ihrer Tochter in einer 3-Zimmer-Wohnung und arbeiteten nur 
in Ausnahmefällen im Homeoffice. Ab März des Streitjahres 2020 – zunächst bedingt durch die 
Corona Pandemie – arbeiteten die Kläger überwiegend im Homeoffice, dort im Wesentlichen im 
Wohn-/Esszimmer. Ab Mai 2020 zogen sie in eine 5-Zimmer-Wohnung, in der sie zwei Zimmer 
als häusliches Arbeitszimmer einrichteten und nutzten. Den Aufwand für die Nutzung der 
Arbeitszimmer und die Kosten für den Umzug in die neue Wohnung machten sie als 
Werbungskosten geltend. Das Finanzamt (FA) erkannte die Aufwendungen für die 
Arbeitszimmer an, mangels beruflicher Veranlassung lehnte es den Abzug der Kosten für den 
Umzug jedoch ab.
Das Finanzgericht ließ den Werbungskostenabzug jedoch auch für die Umzugskosten zu und 
gab der Klage insoweit statt. Der Umzug in die größere Wohnung sei beruflich veranlasst 
gewesen, da er zu einer wesentlichen Erleichterung der Arbeitsbedingungen der Kläger geführt 
habe. Beide verfügten nunmehr über ein eigenes Arbeitszimmer und könnten deshalb auch im 
Homeoffice ihrer beruflichen Tätigkeit ungestört nachgehen.
Dem folgte der BFH nicht und bestätigte die ablehnende Entscheidung des FA. Er stellte 
maßgeblich darauf ab, dass die Wohnung grundsätzlich dem privaten Lebensbereich 
zuzurechnen sei, die Kosten für einen Wechsel der Wohnung daher regelmäßig zu den steuerlich 
nicht abziehbaren Kosten der Lebensführung zählten. Etwas anderes gelte nur, wenn die 
berufliche Tätigkeit des Steuerpflichtigen den entscheidenden Grund für den Wohnungswechsel 
dargestellt und private Umstände hierfür eine allenfalls ganz untergeordnete Rolle gespielt 
haben. Dies sei nur aufgrund außerhalb der Wohnung liegender Umstände zu bejahen, etwa 
wenn der Umzug Folge eines Arbeitsplatzwechsels gewesen sei oder die für die täglichen 
Fahrten zur Arbeitsstätte benötigte Zeit sich durch den Umzug um mindestens eine Stunde 
täglich vermindert habe.

Die Möglichkeit, in der neuen Wohnung (erstmals) ein Arbeitszimmer einzurichten, genüge 
mangels objektiven Kriteriums zur Begründung einer beruflichen Veranlassung des Umzugs 



nicht. Die Wahl einer Wohnung sei vielmehr vom Geschmack, den Lebensgewohnheiten, den 
zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, der familiären Situation und anderen privat 
bestimmten Vorentscheidungen des Steuerpflichtigen abhängig.
Daran ändert auch die zunehmende Akzeptanz von Homeoffice, Tele- und sogenannter Remote-
Arbeit nichts. Die Entscheidung, in der neuen, größeren Wohnung (erstmals) ein Zimmer als 
Arbeitszimmer zu nutzen oder die Berufstätigkeit im privaten Lebensbereich (weiterhin) in einer 
„Arbeitsecke“ auszuüben, beruhe auch in Zeiten einer gewandelten Arbeitswelt nicht auf nahezu 
ausschließlich objektiven beruflichen Kriterien.
Dies gelte auch dann, wenn der Steuerpflichtige über keinen anderen (außerhäuslichen) 
Arbeitsplatz verfüge oder sich durch die Arbeit im Homeoffice Berufs- und Familienleben besser 
vereinbaren ließen. Die berufliche Veranlassung des Umzugs könne schließlich auch nicht 
darauf gestützt werden, dass bereits der Aufwand für die Nutzung des häuslichen 
Arbeitszimmers als Werbungskosten abzugsfähig sei.

3. Erinnerung: Übergangsfrist für elektronische Kassenmeldesysteme & Co. 
endet am 31.7.2025

In der Septemberausgabe 2024 wurde an dieser Stelle bereits über die Aufnahme der 
Meldepflicht für elektronische Kassensysteme mit einer technischen Sicherheitseinrichtung 
(TSE) ab dem 1.1.2025 berichtet. Eine entsprechende Meldemöglichkeit hat die 
Finanzverwaltung geschaffen, welche ausschließlich elektronisch per ELSTER über die ERiC-
Schnittstelle erfolgen kann. Die Meldung und Übermittlung erfolgt für jede Betriebsstätte getrennt 
innerhalb eines Monats nach Anschaffung, Leasingbeginn bzw. -ende oder Außerbetriebnahme.
Für vor dem 1.7.2025 angeschaffte Kassen ist die Meldung spätestens bis zum 31.7.2025 
vorzunehmen, für ab dem 1.7.2025 angeschaffte Kassensysteme sowie Außerbetriebnahmen 
gilt die Monatsfrist. Gleiches gilt für Taxameter und Wegstreckenzähler mit TSE. Hier ist auch 
das Kfz-Kennzeichen mitzuteilen. Ohne TSE dürfen diese noch bis zum 31.12.2025 genutzt 
werden. 

Die Meldung wird bei neu angeschafften Kassen häufig vom Verkäufer bzw. Dienstleister 
durchgeführt, kann aber auch schnell und unkompliziert vom Nutzer selbst durchgeführt 
werden.

Verzugszinssatz ab 1.1.2002:
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex
(2020 = 100)

2025: April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3
2024: Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2;
September = 119,7; August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4;
Mai = 119,3

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rechtsstand: 7.5.2025

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

